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Hausratsteilungsverfahren gehören zu den beliebtesten Prozessen eines Familienrechtlers. Zweitauf-
wand und Emotionen der beteiligten Eheleute stehen im umgekehrten Verhältnis zum Gebührenauf-
kommen. Zudem lässt sich das Ergebnis eines solchen Verfahrens oftmals nur schwer voraussagen. 
Der Begriff der Billigkeit ist nach allen Seiten dehn- und auslegbar. Ob nun z.B. der eine oder andere 
Ehegatte das Schlaf- respektive das Wohnzimmer erhält oder umgekehrt hängt vielfach nur davon ab, 
wer nun gerade den Antrag als erster einreicht. Aus leidvoller Erfahrung wie die Rechtsprechung mit 
solchen Allgemeinplätzen umgehen kann, wird man gut daran tun, nach alternativen Lösungsmöglich-
keiten zu suchen. Eine davon hat der Verfasser in letzter Zeit verschiedentlich praktiziert, nämlich die 
der Versteigerung. 
Voraussetzung ist, dass die Beteiligten noch ein Mindestmaß an Konsensfähigkeit zum Verfahrens-
ablauf entwickeln. Wenn man ihnen Dauer und Unwägbarkeiten eines „normalen“ Hausratsteilungs-
verfahrens darlegt, ist aber auch dies erfahrungsgemäß kein Problem. Die Beteiligten müssen 1. eine 
Liste des zu verteilenden Hausrates vorlegen. Sie müssen 2. darüber einig sein, welche Gegenstände 
(oder Gesamtheiten von Gegenständen) im welcher Reihenfolge versteigert werden sollen. Ferner muß 
3. Einigkeit darüber bestehen, dass die Hausratsteilung endgültig ist. Für den Fall, dass ein Gegenstand 
im Nachhinein untergeht, muß 4. dieser mit dem Betrag ersetzt werden, der in der Versteigerung ge-
boten wurde. Schließlich muß 5. einer der Beteiligten –dies kann durchaus der Richter sein- das Ver-
fahren leiten und Protokoll führen. Das Verfahren als solches läuft wie folgt ab: 
 
Es wird bestimmt (ggf. gelost), wer beim ersten zu versteigernden Gegenstand ein Gebot abgibt. Hier-
bei sollte man sich im vorhinein auf die Höhe eines mindestens abzugebenden Übergebotes einigen 
(z.B. bis 100,00 DM, 10,00 DM; darüber hinaus bis 1.000,0 DM, 50,00 DM etc.). Diese Grenze kann 
natürlich je nach Wert des Hausrates schwanken. Der, der am meisten bietet, bekommt den Gegen-
stand zugesprochen und zu Eigentum übertragen. Er hat einen ggf. zivilrechtlich zu verfolgenden Her-
ausgabeanspruch. Beim nächsten Gegenstand bietet dann der andere Partner als erster, usw. Zum 
Schluß des Verfahrens muß errechnet werden, welche Gegenstände jeder Ehegatte mit welchem Ge-
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samtwert ersteigert hat. Bei Wertunterschieden ist ein schuldrechtlicher hälftiger Wertausgleich gege-
ben. Auch dieser ist ggf. zivilrechtlich zu verfolgen. 
 
Gegen ein derartiges Verfahren könnte man einwenden, dass in vielen Fällen Eheleute darüber streiten, 
welche Gegenstände in ein solches Verfahren einbezogen werden sollen. Hierbei denke man nur an 
Sachen, die einer der Beteiligten eingebracht haben will oder für die eine Ersatzbeschaffung erfolgt 
sein soll. Problematisch können auch Gegenstände sein, die von den Kindern der Eheleute benutzt 
werden. Kann man sich nicht darauf einigen, in welcher Form diese Gegenstände in der Liste aufge-
nommen werden sollen, können sie ggf. „außen vor“ bleiben. Die Versteigerung kann dann als Teil-
einigung durchgeführt und der Rest durch das Gericht entschieden werden. Weiterhin könnte man ent-
gegenhalten, dass durch dieses Verfahren einer der Ehepartner den anderen zur Zahlung eines in der 
Hausratsteilungsverordnung grundsätzlich nur in Ausnahmefällen vorgesehenen Ausgleichsbetrages 
zwingen könne. Dem steht aber entgegen, dass nur die Differenz der jeweils ersteigerten Gesamt-
beträge ausgeglichen wird. Den Wert der Gegenstände haben aber gerade die Eheleute durch ihre ei-
genen Gebote vorgegeben. Jeder Ehegatte wird sich auch hüten, nur ganz wenige Gebote abzugeben. 
In diesem Fall kann ja der andere durch sehr geringe Gebote und damit sehr preiswert das Verfahren 
zu seinen Gunsten gestalten. Die Erfahrung zeigt jedenfalls, dass Eheleute mit dieser Form der Haus-
ratsteilung sehr gut „leben“ können. Dies vor allem deswegen, weil sie durch ihre eigenen Gebote den 
Ausgang des Verfahrens selbst bestimmen können. Für den Verfahrensbevollmächtigten, der an der 
Vereinbarung über die Durchführung der Versteigerung mitgewirkt hat, hat dies bei der geringen Ge-
bührenhöhe der Hausratsteilungsverfahren i.ü. den Vorteil, dass auch die Vergleichsgebühr angefallen 
ist.  
 


